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Wettbewerbsregeln für das Digitale Zeitalter? – Die Ökonomik per-

sonalisierter Daten, Verbraucherschutz und die 9. GWB-Novelle 

 

Oliver Budzinski* 

 

Abstract: Die Digitalisierung der Wirtschaftsbeziehungen stellt die Wettbewerbspo-

litik vor erhebliche Herausforderungen. Um diesen zu begegnen, soll das Gesetz 

gegen Wettbewerbsbeschränkungen (GWB) mit Hilfe der 9. Novelle fit gemacht 

werden für das digitale Zeitalter. Der vorliegende Beitrag gibt eine Übersicht über 

die wesentlichen Änderungen der deutschen Wettbewerbsregeln und diskutiert 

ausgewählte, die digitale Ökonomie betreffende Änderungen vor dem Hintergrund 

des aktuellen Standes der Wirtschaftstheorie. Dabei wird deutlich, dass die 9. No-

velle in einigen Bereichen eine Verbesserung der Wettbewerbspolitik in digitalisier-

ten Märkten ermöglicht, in anderen Bereichen jedoch zu kurz greift. Schließlich 

werden drei Bereiche des andauernden Digitalisierungsprozesses skizziert, von de-

nen zu erwarten ist, dass sie die Wettbewerbspolitik in den nächsten Jahren vor 

neue Herausforderungen stellen werden.  
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1.  Einleitung – die 9. GWB-Novelle als Antwort auf die Herausforderungen 

der Digitalisierung? 

Die Frage nach den geeigneten Wettbewerbsregeln für das digitale Zeitalter treibt 

Wissenschaftler, Publizisten und Politiker bereits seit einer Weile um. Reichen die 

traditionellen, aus der „Offlinewelt“ stammenden Regeln aus, um den Wettbe-

werbsprozess auch „online“ und auf Märkten zu schützen, in denen Digitalisierung 

auf verschiedenen Ebenen – digitale Produkte und Dienstleistungen, aber insbeson-

dere auch Digitalisierung auf vorgelagerten Stufen der Wertschöpfungskette (In-

dustrie 4.0, Maschine-Maschine-Kommunikation, etc.) die wirtschaftlichen und 

wettbewerblichen Marktbedingungen verändert? Oder bedürfen neue Phänomene 

des digitalen Zeitalters auch neuer Wettbewerbsregeln? Einzelne Publizisten gehen 

immerhin soweit, den Sinn von Wettbewerb in der Onlinewelt, und somit einem 

wichtigen Teil des digitalen Zeitalters, insgesamt infrage zu stellen („competition is 

for losers“) – auch wenn diese Position aus wirtschaftswissenschaftlicher Sicht eher 

auf einem doch sehr eingeschränkten und veralteten wirtschaftstheoretischen 

Stand beruht – oder rufen die „Zero-Price-Economy“ aus, in welcher Preise als we-

sentliches Element dezentraler Koordination über Märkte ausgedient hätten. Erwar-

tungsgemäß deutlich differenzierter verläuft die wirtschaftstheoretische Diskussion 

der ökonomischen Aspekte der Digitalisierung in Bezug auf Wettbewerb und Wett-

bewerbsregeln (Übersichten mit ausführlichen Literaturhinweisen: Haucap & Went-

zel 2011; Haucap & Heimeshoff 2014; Dewenter & Rösch 2015; Budzinski 2016; 

Hamelmann & Haucap 2016; Haucap & Stühmeier 2016), welche sehr deutlich 

Handlungsfelder herausarbeitet, auf denen traditionelle Ansätze zu kurz greifen, 

beispielsweise im Rahmen der Plattformökonomik (platform economics, economics 

of two-sided/multi-sided markets) oder im Kontext der Ökonomik von Daten und 

Privatsphäre (economics of privacy). Hier besteht trotz durchaus vorhandener Dis-

sens im Detail Konsens darüber, dass Wettbewerb als dezentrales Koordinations-

prinzip und Entdeckungsverfahren (Hayek 1968) keinesfalls ausgedient hat – und 

auch darüber, dass die existierenden Wettbewerbsregeln eher einer Evolution als 

einer Revolution benötigen, um fit für das digitale Zeitalter zu werden. 
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Nicht erst durch bedeutende und bekannte Fälle, wie sie im Zusammenhang der 

Google-Suchmaschine, dem E-Book-Markt (Amazon, Apple), möglicher datenbezo-

gener Marktmachtmissbräuche von Facebook oder auch in Bezug auf Googles Be-

triebssystem für mobile Endgeräte, Android, virulent geworden sind, hat diese Dis-

kussion auch die politische und juristische Ausgestaltung und Durchsetzung der 

Wettbewerbsregeln erfasst. Die Anpassung an die Herausforderung des digitalen 

Zeitalters steht auch im Zentrum der (geäußerten) Motivation der Bundesregierung, 

eine 9. Novelle des Gesetzes gegen Wettbewerbsbeschränkungen (GWB) aufzule-

gen: „Die fortschreitende Digitalisierung der Wirtschaft stellt das Wettbewerbsrecht 

vor neue Herausforderungen. Viele Märkte verändern sich schneller als in den ver-

gangenen Jahrzehnten. Gerade internet- und datenbasierte Geschäftsmodelle kön-

nen dabei rasch zu einer Marktkonzentration führen. Die 9. Novelle des Wettbe-

werbsrechts verbessert den Ordnungsrahmen für die digitalisierte Wirtschaft und 

erleichtert den Schadensersatz für Kartellgeschädigte“ (Bundesministerium für 

Wirtschaft und Energie 2017). Oder, wie es in der Beschlussempfehlung kurz und 

bündig heißt: „Das bestehende Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen (GWB) 

muss wegen der fortschreitenden Digitalisierung der Wirtschaft novelliert werden“ 

(Deutscher Bundestag 2017: 2). Die zuständige Bundesministerin Zypries sprach im 

Bundestag von einem kartellrechtlichen Ordnungsrahmen für die digitale Welt.1 Im 

Einzelnen werden folgende Ziele verfolgt (Bundesministerium für Wirtschaft und 

Energie 2017): 

 

- „Mit der Reform sollen vor allem Netzwerk- und Skaleneffekte, die zu Markt-

konzentration führen können, sowie der Zugang zu wettbewerbsrelevanten 

Daten und das Verhalten der Nutzergruppen besser berücksichtigt werden 

können.“ 

 

- „Außerdem wird klargestellt, dass ein kartellrechtlich relevanter Markt auch 

dann vorliegen kann, wenn zwischen den unmittelbar Beteiligten kein Geld 

fließt, wie es bei vielen internetbasierten Angeboten für Privatnutzer der Fall 

                                                           
1  Vgl. https://www.commari.de/9-gwb-novelle (2017-07-14; 15:03). 

https://www.commari.de/9-gwb-novelle
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ist: bei Suchmaschinen, Vergleichsportalen, Informationsdiensten oder Un-

terhaltungsmedien.“ 

 
- „Mit der Novelle wird der Anwendungsbereich der Fusionskontrolle durch 

das Bundeskartellamt erweitert, so dass zukünftig auch das Marktpotential 

und die wirtschaftliche Bedeutung des Zielunternehmens erfasst wird.“  

 

Die nach dem üblichen Prozedere und nach einiger kontroverser politischer Diskus-

sion im Detail im März 2017 verabschiedete und im Juni 2017 in Kraft getretene 

Novelle enthält schließlich die folgenden wesentlichen Änderungen der deutschen 

Wettbewerbsregeln:2  

 

- Marktmacht von (digitalen) Plattformen 

Bei der Definition von digitalen Märkten, bei der Feststellung von möglichen 

marktbeherrschenden Stellungen auf solchen Märkten sowie bei der Bewertung 

möglicher wettbewerbsbeschränkender Verhaltensweisen ist die Beachtung des 

besonderen ökonomischen Charakters sogenannter mehrseitiger Märkte (Platt-

formmärkte, Netzwerkmärkte) nun explizit im Gesetz vorgeschrieben (neu einge-

fügter §18(3a) GWB). Als Marktmachtkriterien werden hier neu (i) direkte und 

indirekte Netzwerkeffekte, (ii) die parallele Nutzung mehrerer Dienste und der 

Wechselaufwand für die Nutzer, (iii) Größenvorteile im Zusammenhang mit 

Netzwerkeffekten, (iv) Zugang zu wettbewerbsrelevanten Daten und (v) innova-

tionsgetriebener Wettbewerbsdruck im Gesetz aufgeführt. Dabei hat das Bun-

desministerium für Wirtschaft und Energie (BMWi) den gesetzgebenden Körper-

schaften nach drei Jahren Bericht über die Erfahrungen mit diesen neuen Vor-

schriften zu erstatten (§18(8) GWB). 

  

                                                           
2  Der vorliegende Beitrag beschränkt sich auf die ökonomisch interessanten Änderungen im Kon-

text seines Themas und vernachlässigt rein verfahrensbezogene sowie vorrangig juristische Novel-
lierungen. 
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- Wettbewerbliche Rolle von (digitalen) Daten 

Durch den neu eingefügten §18(2a) GWB wird klargestellt, dass es der Annahme 

eines Marktes nicht entgegensteht, wenn Leistungen unentgeltlich erbracht wer-

den. Auch dies zielt in erster Linie auf digitale Märkte, in welchen Dienstleistun-

gen wie beispielsweise Soziale Netzwerke ohne monetäres Entgelt (im Sinne ei-

nes €-Preises) angeboten werden, im Gegenzug aber personalisierte Daten der 

Nutzer gesammelt und verwertet werden.  

 

Ebenfalls auf die wettbewerbliche Rolle von Daten zielt eine Ergänzung der Auf-

greifkriterien der Fusionskontrolle. Um eine Kontrolle von wettbewerblich un-

problematischen Kleinstfusionen zu vermeiden, enthält das GWB Aufgreifschwel-

len, welche als Mindestumsatzerlöse der beteiligten Unternehmen definiert sind 

(§ 35 (1) GWB). Neben kumulativen 500 Millionen Euro weltweiten Umsatzerlö-

sen aller Beteiligten sind dies bisher  mindestens 25 Millionen Euro eines an dem 

Zusammenschluss beteiligten Unternehmens im Inland und zusätzlich mindes-

tens 5 Millionen Euro eines weiteren beteiligten Unternehmens ebenfalls im In-

land.3 Seit der 9. Novelle gilt nun zusätzlich eine sogenannte Transaktionsschwel-

le: Zusammenschlüsse, bei denen die ersten beiden Umsatzschwellen erfüllt sind, 

die 5-Millionen-Schwelle eines zweiten beteiligten Unternehmens jedoch nicht, 

unterliegen neu auch der Fusionskontrolle, nämlich dann, wenn  der Wert der 

Gegenleistung (in der Regel wohl der Kaufpreis) über 400 Millionen Euro liegt 

und das zu erwerbende Unternehmen in erheblicher Weise im Inland tätig ist 

(§35 (1a) GWB). Damit fallen nun auch solche Zusammenschlüsse unter die Kon-

trolle durch das Bundeskartellamt, bei welchen der Wert des übernommenen Un-

ternehmens nicht durch Umsatzerlöse, sondern durch andere wertvolle Assets 

(bspw. Datenbestände und -technologien, andere Innovationen, geistige Eigen-

tumsrechte, etc.) bestimmt ist. 

  

                                                           
3  Diese Aufgreifschwellen dienen neben einer Regelung zum Schutz von Kleinstfusionen auch der 

vertikalen Kompetenzabgrenzung zur Fusionskontrolle der Europäischen Kommission sowie der 
(unvollständigen) horizontalen Kompetenzallokation zwischen den Mitgliedstaaten der Europäi-
schen Union (Budzinski 2006).  
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- Verbraucherschutz und Wettbewerbspolitik 

Zu den im Rahmen der 9. Novelle besonders kontrovers diskutierten Themen ge-

hört die Frage, ob das Bundeskartellamt Kompetenzen im Bereich Verbraucher-

schutz erhalten soll. Das Verbraucherschutzrecht ist in Deutschland traditionell 

strikt vom Wettbewerbsrecht getrennt, insbesondere auch, was die Durchset-

zung angeht, während beispielweise in den Niederlanden eine gemeinsame Be-

hörde für Wettbewerbs- und Verbraucherschutz zuständig ist. Mit der 9. Novelle 

erhält das Bundeskartellamt erstmals – allerdings strikt begrenzte – Kompeten-

zen im Verbraucherschutz. Der Wettbewerbsbehörde wird die Möglichkeit für 

sogenannte Sektoruntersuchungen eingeräumt, wenn es begründeten Verdacht 

auf erhebliche, dauerhafte oder wiederholte Verstöße gegen verbraucherrechtli-

che Vorschriften gibt, welche nach Art oder Umfang die Interessen einer Vielzahl 

von Verbrauchern beeinträchtigen können – es sei denn, dass diese Verstöße in 

den Aufgabenbereich einer anderen Bundesbehörde fallen (§ 32e(5) GWB).4  

 

Auch diese Ergänzung des GWB zielt vor allem auf Digitalisierungseffekte bzw. 

Onlinemärkte, beispielsweise AGB-Verstöße bei Internetplattformen (wie im lau-

fenden Facebook-Fall, siehe Abschnitt 4). Zudem betrifft die Neuregelung insbe-

sondere systematische Verstöße gegen das Gesetz gegen den unlauteren Wett-

bewerb (UWG), welche durch die zivilrechtliche Durchsetzung allein möglicher-

weise schwer aufdeckbar sind.  

 

- Kooperationserleichterungen für Presseverlage 

Mit der 9. Novelle des GWB werden die Sonderregelungen für Presseverlage er-

weitert. Diese sind bisher schon vom Kartellverbot in Bezug auf vertikale Verein-

barungen (sogenannte Preisbindung zweiter Hand; resale price maintenance) be-

freit. Zusätzlich wird nun die horizontale Kooperation zwischen Presseverlagen 

erleichtert. Das allgemeine Kartellverbot (§ 1 GWB) gilt somit nun nicht mehr für 

Vereinbarungen zwischen Zeitungs- oder Zeitschriftenverlagen über eine ver-

                                                           
4  Im Grunde werden damit die Möglichkeiten des Bundeskartellamtes erweitert, Sektoruntersu-

chungen durchführen zu können, denn bisher war dies auf Wettbewerbsbeschränkungen bzw. -
mängel begrenzt. In Zukunft kann dies Instrument auch bei Verbraucherschutzproblemen einge-
setzt werden. 
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lagswirtschaftliche Zusammenarbeit, soweit diese Vereinbarung die wirtschaftli-

che Basis der Beteiligten für den intermedialen Wettbewerb stärkt (§ 30 (2b) 

GWB). Eine Kooperation im redaktionellen Bereich wird allerdings explizit ausge-

schlossen und fällt weiterhin unter das Kartellverbot. 

 

Der explizit im Gesetz stehende Verweis auf den intermedialen Wettbewerb ent-

hüllt, dass es hier darum geht, traditionellen Zeitungsverlagen die wirtschaftliche 

Zusammenarbeit zu erleichtern, um ihre Konkurrenzfähigkeit gegenüber neuen 

Nachrichtenmedien und -verbreitungswegen im Internet zu stärken – und dar-

über letztendlich auch die Pressevielfalt zu schützen.  

 

Die bisher genannten Änderungen stehen allesamt eindeutig im Zusammenhang 

der Digitalisierung der Märkte. Hinzu kommt eine Reihe weiterer relevanter Ände-

rungen, welche allerdings nur randweise oder nur indirekt mit der Digitalisierung 

zu tun haben. Diese werden nachfolgend jeweils kurz aus ökonomischer Sicht 

kommentiert, da sie im Gegensatz zu den oben genannten Änderungen im weite-

ren Verlauf des Beitrages keine Rolle mehr spielen werden. 

 

- Verschärfung der Ministererlaubnis 

Im Rahmen des jüngsten Ministererlaubnisverfahren im Fusionsfall Edeka/Kaiser’s 

Tengelmann ist es – wie auch schon früher beispielsweise im Kontext der Minis-

tererlaubnis in den Fällen Daimler/MBB und E.ON/Ruhrgas – zu einer Kontroverse 

über die Verfahrensabläufe gekommen. Im Rahmen der 9. GWB-Novelle werden 

nun ein paar Verschärfungen vorgenommen. Erstens muss das BMWi ein Votum 

entgegen der Empfehlung der Monopolkommission künftig gesondert begrün-

den (§ 42(1) GWB). Zweitens werden die Fristen für das BMWi verschärft: wenn 

dieses zukünftig die gesetzte Frist verstreichen lässt, so gilt der Erlaubnisantrag 

als abgelehnt (§ 42(4) GWB). Damit sollen strategische Verzögerungen im Er-

laubnisverfahren erschwert werden. Hingegen wurde der Änderungsantrag der 

Fraktion DIE LINKE (2016), die Ministererlaubnis durch eine Parlamentserlaubnis 

zu ersetzen, von der Mehrheit des Bundestages abgelehnt. 
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Die Ministererlaubnis wird von den meisten Ökonomen grundsätzlich skeptisch 

gesehen, da sie als Einfallstor für industriepolitische und protektionistische Moti-

ve sowie für Lobbyeinfluss gilt. Dies hat sich bei vielen Ministererlaubnisfällen der 

Vergangenheit auch des Öfteren bestätigt. Insofern ist eine Verfahrensverschär-

fung zwar begrüßenswert, löst aber das Grundproblem nicht, dass die Ausnah-

megründe – weiterhin überragendes Interesse der Allgemeinheit, internationale 

Wettbewerbsfähigkeit und keine Gefährdung der marktwirtschaftlichen Ordnung 

(§ 42(1) GWB) – keine klaren Kriterien liefern und leicht politisch oder interessen-

politisch missbraucht werden können. Problematisch sind vor allem jene Fälle, 

bei denen das BMWi gegen die explizite Empfehlung der Monopolkommission 

entscheidet (wie bei E.ON/Ruhrgas oder jüngst Edeka/Kaiser’s Tengelmann), wel-

che die Erfüllung der im Gesetz genannten drei Ausnahmegründe in einem Son-

dergutachten unabhängig geprüft hat. Hier stellt es einen Fortschritt dar, dass 

das BMWi zukünftig den Widerspruch zur Empfehlung der Monopolkommission 

explizit begründen muss. Eine noch stärkere Bindungswirkung des unabhängigen 

Gutachtens der Monopolkommission wäre allerdings wünschenswert. Die Idee 

einer Parlamentserlaubnis – eventuell nur in Fällen, in welchen die Monopol-

kommission gegen eine Erlaubnis votiert hat – besitzt hier durchaus einen gewis-

sen Charme (wenn eine Totalabschaffung nicht erreichbar ist).5 

 

- Stärkung der Rechte von Kartellgeschädigten 

Durch die 9. GWB-Novelle werden die Rechte von Kartellgeschädigten hinsicht-

lich einer privaten Durchsetzung von Schadenersatzansprüchen gestärkt. Dies 

stellt die Umsetzung einer entsprechenden EU-Richtlinie (2014/104/EU) dar. 

Die verpflichtende Umsetzung dieser EU Richtlinie kann als der eigentliche Anlass 

für die 9. GWB-Novelle gesehen werden (auch wenn die Digitalisierung als Anlass 

stärker betont wird). Aus ökonomischer Sicht ist eine Stärkung privater Schaden-

ersatzansprüche grundsätzlich zu begrüßen, insbesondere wenn sie nicht zu Las-

                                                           
5  Ob allerdings die im Antrag auf Einführung einer Parlamentserlaubnis sozusagen durch die Hin-

tertür einzuführenden Ausnahmegründe (i) Berücksichtigung von Tarifbindung und Betriebsrats-
strukturen, (ii) des Erhalts von Arbeitsplätzen, (iii) Verbraucherschutzbelange, sowie (iv) Versor-
gungs- und Angebotssicherheit insbesondere im ländlichen Raum (DIE LINKE 2016) ökonomisch 
sinnvoll wären, dürfte eher zweifelhaft sein. Eher würden dadurch wohl zusätzliche Einfallstore 
für Lobbyismus eröffnet. 
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ten einer öffentlichen Durchsetzung von Kartellstrafen geht. Die Gefahr effektiver 

Schadenersatzansprüche zusätzlich zu den Kartellstrafen erhöht die Kosten ille-

galer Kartelle und trägt damit spieltheoretisch zu deren Destabilisierung bei bzw. 

verstärkt eine Abschreckung von der Kartellbildung.6 

 

- Fusionskontrollausnahmen in der Kreditwirtschaft 

Durch die 9. GWB-Novelle wird eine neue Ausnahme von der Anwendung der 

Zusammenschlusskontrolle geschaffen, nämlich für Dienstleistungsunternehmen 

von kreditwirtschaftlichen Verbundgruppen, welche Dienstleistungen für die Un-

ternehmen der Gruppe erbringen und keine eigenen Endkundenbeziehungen un-

terhalten (§ 35(2) GWB). Es handelt sich hier wohl um bestimmte Formen von 

Fusionen, welche die Folgen schlechter Ertragslagen im traditionellen Kreditge-

schäft vor dem Hintergrund der aktuellen Niedrigzinsphase abfedern sollen. Inso-

fern hier Effizienzvorteile ohne negative Wettbewerbswirkungen – auch auf an-

deren Wertschöpfungsstufen der kreditwirtschaftlichen Verbundgruppen – ent-

stehen, wären einzelfallbasierte Fusionsgenehmigung aus ökonomischer Sicht 

gerechtfertigt, keinesfalls aber eine generelle Ausnahme von der Fusionskontrol-

le. Besonders bedenklich ist, dass vor dem Hintergrund einer temporären Markt-

bedingung (niedrige Zentralbankzinsen) eine dauerhafte Ausnahme geschaffen 

wurde, für die noch weder eine Befristung noch eine Evaluation nach 3 oder 5 

Jahren vorgesehen ist. 

 

- Schließung von Regelungslücken bei der Bußgeldhaftung (sog. Wurstlücke) 

Die Novelle verhindert durch eine erweiterte Haftung von Konzernmuttergesell-

schaften und Rechtsnachfolgern für Bußgelder, dass sich Kartellbeteiligte durch 

Umstrukturierungen oder Vermögensverschiebungen ihrer Bußgeldhaftung ent-

ziehen können (ausführlicher: Monopolkommission 2016: 44-46; Podszun 2017: 

7-15). Auf diese Weise hatten sich im sog. Wurstkartell7 eine Reihe von Unter-

                                                           
6  Vgl. zu einer Diskussion der Detailregelungen Monopolkommission (2016: 16-44) und Podszun 

(2017: 16-24). 
7  Vgl. https://www.bundeskartellamt.de/SharedDocs/Meldung/DE/ Pressemitteilun-

gen/2014/15_07_2014_Wurst.html (2017-07-16; 18:35). 
 

https://www.bundeskartellamt.de/SharedDocs/Meldung/DE/%20Pressemitteilungen/2014/15_07_2014_Wurst.html
https://www.bundeskartellamt.de/SharedDocs/Meldung/DE/%20Pressemitteilungen/2014/15_07_2014_Wurst.html
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nehmen erfolgreich ihrer Kartellstrafen entzogen8. Eine Schließung dieser Lücke 

war überfällig, um nicht die Kartellrechtsdurchsetzung insgesamt zu schwächen.  

 

- Neuregelung Anzapfverbot und Verbot des Verkaufs unter Einstandspreis 

Der Regelung, dass marktmächtige Unternehmen ihre Nachfragemacht nicht zur 

Aufforderung sachlich nicht gerechtfertigter Vorteile (sog. Anzapfverbot) miss-

brauchen (§ 19(2)Nr.5 GWB) dürfen sowie dem Verbot des Verkaufs von Le-

bensmitteln unter Einstandspreis für Unternehmen mit überlegener oder relativer 

Marktmacht gegenüber kleineren und mittleren Wettbewerbern (§ 20(3) GWB) 

wurden Klarstellungen hinzugefügt, welche sich aus Problemen in der bisherigen 

Rechtsprechung ergeben haben (Podszun 2017: 25-26). Aus ökonomischer Sicht 

werden beide Sonderregelungen kontrovers und oftmals kritisch beurteilt (Mo-

nopolkommission 2016: 46-50). Die Klarstellungen verbessern tendenziell Ver-

ständnis und Anwendbarkeit beider Regelungen, lösen aber die grundsätzlichen 

Bedenken nicht auf. 

 

Der vorliegende Beitrag widmet sich im Folgenden der Frage, inwieweit die Novel-

lierung des GWB tatsächlich adäquate Wettbewerbsregeln für das Zeitalter der Digi-

talisierung schafft. Hierzu wird zunächst die ökonomische Logik von vermeintlich 

unentgeltlichen Angeboten betrachtet (Abschnitt 2), bevor kurz auf Wettbe-

werbsimplikationen der modernen Plattformökonomik eingegangen wird (Ab-

schnitt 3). Nachfolgend wird das Spannungsverhältnis von Verbraucher- und Wett-

bewerbsschutz mit Blick auf Onlinemärkte und die Verwendung personalisierte Da-

ten diskutiert (Abschnitt 4). Dabei werden jeweils die Chancen und Grenzen der 9. 

GWB-Novelle betrachtet. Schließlich werden Themenbereiche der Digitalisierung 

knapp skizziert, welche in der aktuellen GWB-Novelle – zu Recht oder zu Unrecht – 

(noch) keine Rolle gespielt haben (Abschnitt 5). 

  

                                                           
8  Vgl. http://www.bundeskartellamt.de/SharedDocs/Meldung/DE/Pressemitteilungen 

/2017/26_06_2017_Bell_Wurstkartell.html (2017-07-16; 18:36). 

http://www.bundeskartellamt.de/SharedDocs/Meldung/DE/Pressemitteilungen%20/2017/26_06_2017_Bell_Wurstkartell.html
http://www.bundeskartellamt.de/SharedDocs/Meldung/DE/Pressemitteilungen%20/2017/26_06_2017_Bell_Wurstkartell.html
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2. Die vermeintliche „Null-Preis-Ökonomie“ 

2.1 Die ökonomische Logik von „Nullpreis“-Onlineangeboten 

Zu den prägenden Phänomenen des digitalen Zeitalters gehört die Bereitstellung 

von digitalen Inhalten und Dienstleistungen über Onlineplattformen, ohne dass die 

Nutzer hierfür ein Entgelt im Sinne eines Preises in gängiger Währung entrichten 

müssen, d.h. für den Marktpreis gegenüber den Nutzern gilt P€=0. Beispiele hierfür 

wären die Nutzung Sozialer Netzwerk Dienstleistungen (bspw. Facebook), Suchma-

schinendienstleistungen (bspw. Google), Empfehlungsdienstleistungen (bspw. 

Amazon), redaktioneller Inhalte (bspw. Spiegel Online, Kicker Online, etc.) oder au-

diovisueller Inhalte (bspw. YouTube, Spotify, etc.).9 Vom Nullpreis in gesetzlichen 

oder gängigen Währungseinheiten kommt auch der populäre, aber ökonomisch 

unzutreffende und irreführende Begriff der Null-Preis-Ökonomie. 

 

Durch das Nutzen dieser digitalen Inhalte und Dienstleistungen stellen die Nutzer 

dem Anbieter jedoch Informationen über sich und über ihre Interessen zur Verfü-

gung, sogenannte personalisierte Daten. Dies geschieht zum einen dadurch, dass 

die Onlineplattform verfolgt, welche Teile der angebotenen Inhalte und Dienstleis-

tungen einen bestimmten Nutzer (bspw. identifiziert über die IP-Adresse seines 

Endgerätes) interessieren. Eine solche individualisierte Such- und Konsumhistorie 

wird noch vertieft, wenn – wie es heutzutage gängig ist – mit Hilfe von sog. Coo-

kies auch das weitere Verhalten dieses Nutzers auf anderen Webseiten im Internet 

verfolgt wird (welche Webseiten besucht der Nutzer und welche Inhalte und 

Dienstleistungen interessieren ihn dort?) – bis entweder die Browsersitzung ge-

schlossen oder der Cookie gelöscht wird. Zum anderen führen Registrierungen auf 

Internetseiten und Kaufvorgänge zur Bereitstellung weiterer persönlicher Informa-

tionen (Namen, Adressen, Zahlungsinformationen, etc.) sowie einer erweiterten 

Identifizierungsmöglichkeit.  

 

                                                           
9  Es ist dabei nicht so, dass es dieses Phänomen außerhalb der digitalen Welt gar nicht gibt. Lokal-

zeitungen werden in manchen Kommunen schon immer unentgeltlich in alle Briefkästen verteilt 
und auch unentgeltliche Empfehlungsdienstleistungen existieren in der Offlinewelt. Allerdings 
haben Verbreitung und Bedeutung des „Nullpreis-Phänomens“ im digitalen Zeitalter deutlich und 
sprunghaft zugenommen. 
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Demnach erfolgt die Bereitstellung der digitalen Inhalte und Dienstleistungen also 

gar nicht unentgeltlich. Der sonst übliche „Euro-Preis“ wird lediglich durch einen 

„Daten-Preis“ ersetzt, d.h. die Bereitstellung von personalisierten Daten dient als 

Zahlungsmittel für die genutzten digitalen Inhalte und Dienstleistungen („paying 

with data“). Hinter diesem Phänomen stehen gegenwärtig vor allem drei Ge-

schäftsmodelle, welche für die Anbieter digitaler Inhalte und Dienstleistungen pro-

fitabel sind (Budzinski & Grusevaja 2017): 

 

- Datenbasierte Werbung: Personalisierte Nutzerdaten ermöglichen eine ziel-

gruppengenauere Schaltung von Werbung. Anbieter, welche über Nutzerda-

ten verfügen, können Werbetreibenden anbieten, die Werbung genau dort 

zu schalten, wo sie Nutzer der Zielgruppe des Werbetreibenden bemerken, 

also solche Nutzer, bei denen der Werbeerfolg wahrscheinlicher ist als beim 

Durchschnitt der Nutzer. Dank digitaler Technologie geschieht dies zum ei-

nen in Echtzeit, d.h. der Nutzer ruft einen bestimmten Inhalt auf und be-

kommt gleichzeitig die dazu passende Werbung serviert. Zum anderen wer-

den innovative Zahlungssysteme für Werbetreibende ermöglicht, wie zum 

Beispiel pay-per-view (bereits genauer als pay-per-(past-)circulation in der 

Offlinewelt), pay-per-click (d.h. eine Zahlung wird erst fällig, wenn der Nut-

zer auf die Werbung klickt und so beispielsweise zum Store des Werbetrei-

benden gelangt) oder mitunter sogar pay-per-transaction (d.g. eine Zahlung 

wird erst fällig, wenn die Werbung den Nutzer zu einem Kauf bei dem Wer-

betreibenden induziert hat). Beides erhöht die Attraktivität der Werbung in 

erheblicher Weise, so dass sowohl die Zahlungsbereitschaft der Werbetrei-

benden als auch die Nachfragemenge steigen dürften. Für Anbieter digitaler 

Inhalte und Dienstleistungen stellt dies ein sehr profitables Geschäftsmodell 

dar, denn je mehr Nutzer (samt ihrer Daten) sie auf ihre Angebote locken 

können, umso mehr Werbeerträge lassen sich realisieren. Die moderne Platt-

formökonomik (Theorie mehrseitiger/zweiseitiger Märkte) stellt über die wir-

kenden indirekten Netzwerkexternalitäten eine hervorragende Theorie zur 

Erklärung dieses Geschäftsmodells bereit (Rochet & Tirole 2003, 2006; An-
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derson & Gabszewicz 2006; Armstrong 2006; Peitz 2006; Dewenter & 

Haucap 2009). 

 

- Individualisierte Dienstleistungen: Auf der Basis personalisierter Nutzerdaten 

lassen sich Dienstleistungen auf die Präferenzen der Nutzer zuschneiden. 

Statt eines Pauschalangebotes für alle, erhält jeder Nutzer seine individuali-

sierte Version des Gutes. Beispiele hierfür wären datenbasierte, individuali-

sierte Suchergebnisse oder Empfehlungen, welche basierend auf der indivi-

duellen Konsum- und Suchhistorie des jeweiligen Nutzers generiert werden. 

Ein recht fortgeschrittenes Beispiel wäre die Bereitstellung individueller Fit-

nessprogramme über Wearables und Fitness-Apps, welche dem Anbieter um-

fangreiche Nutzerdaten über den individuellen Fitnesszustand und den indi-

viduellen Lifestyle übermitteln (Budzinski & Schneider 2017). Generell kön-

nen Anbieter mit Hilfe individualisierter Dienstleistungen Umsätze und Erträ-

ge steigern, beispielsweise wenn es Amazon gelingt, durch die Empfehlung 

ähnlicher wie die bisher konsumierten (oder gesuchten) Produkte, Nutzer zu 

zusätzlichen Käufen anzuregen und somit die Nachfrage zu steigern. 

 
- Individualisierte Preise: Personalisierte Nutzerdaten können sich auch dazu 

eignen, Informationen zu individuellen Zahlungsbereitschaften der Nutzer zu 

generieren, um dann entsprechend die Bepreisung nicht mehr pauschal vor-

zunehmen (ein Preis für alle), sondern jenen Nutzern mit vermuteter hoher 

Zahlungsbereitschaft einen höheren Preis abzuverlangen (Preisdiskriminie-

rung). Damit können sowohl Gewinnspannen gesteigert werden als u.U. 

auch Mengen ausgeweitet werden (wenn es gelingt Kunden mit niedrigeren 

Zahlungsbereitschaften mit Hilfe individueller Sonderangebote zu locken). 

Die Gestaltung individualisierter Preise kann dabei eher grobkörnig aufgrund 

recht allgemeiner Merkmale erfolgen, wie beispielsweise Herkunftsland und -

ort, Art des Endgerätes, lokale Uhrzeit der Transaktion, usw. Je besser und 

umfangreicher die personalisierten Nutzerdaten jedoch sind – man denke 

hier an individuelle Konsum- und Suchhistorien oder direkten Präferenzäuße-

rungen der Nutzer (Facebook-Likes, Empfehlungs-/Bewertungskommentare 
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zu früheren Transaktionen, etc.) – umso näher kann datenbasierte Beprei-

sung zur Abschöpfung individueller Zahlungsbereitschaften an eine Preisdis-

kriminierung ersten Grades heranreichen (Ezrachi & Stucke 2016). 

 

Aus der Sicht der Anbieter kann die vermeintlich unentgeltliche Bereitstellung von 

digitalen Inhalten und Dienstleistungen also sehr profitabel sein und personalisierte 

Nutzerdaten dementsprechend ein wertvolles Zahlungsmittel darstellen. Mitunter 

wird von Daten auch als Rohstoff des digitalen Zeitalters gesprochen. Wie aber wir-

ken sich diese Geschäftsmodelle und eine Verwendung von personalisierten Daten 

als Zahlungsmittel auf die Konsumentenwohlfahrt aus? 

 

2.2 Konsumentenwohlfahrtseffekte 

Während bei den Anbietern davon auszugehen ist, dass sie die diskutierten Ge-

schäftsmodelle nicht verfolgen würden, wenn sie sie nicht für ihre profitabelsten 

Optionen einschätzen würden, sind die Konsumentenwohlfahrtseffekte von 

„paying with data“ nicht so klar und können teilweise ambivalent sein (Budzinski & 

Grusevaja 2017): 

 

- Datenbasierte Werbung: Einerseits sollte die Konsumentenwohlfahrt im Ver-

gleich zu pauschaler Werbung steigen, da die Nutzer mit einer deutlich hö-

heren Wahrscheinlichkeit mit Werbung für Güter konfrontiert werden, die sie 

tatsächlich interessieren bzw. die ihren Konsumpräferenzen entsprechen. 

Dies sollte den individuellen Nutzen aus der Werbung steigern bzw. den Dis-

nutzen des Beworbenwerdens senken (Acquisti & Varian 2005). Andererseits 

dürfte die Werbemenge steigen, so dass für die Nutzer die Kosten der Wer-

bevermeidung steigen (Hui & Png 2006; Anderson & de Palma 2012), was 

insbesondere bei geringer Wettbewerbsintensität, der Präsenz naiver Nutzer 

und von Preisdiskriminierung wohlfahrtssenkend wirken kann (Hoffmann et 

al. 2016). Der Gesamteffekt ist ambivalent. Tendenziell dürfte wohl der indi-

viduelle Wohlfahrtseffekt umso positiver sein, desto größer individuell der 

Nutzenunterschied zwischen dem Erhalten von „Werbung für persönlich in-

teressante Güter“ und dem Erhalten von „Werbung für persönlich nicht inte-
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ressante Güter“ ist. Denn dann sollte der erste Effekt (gezieltere Werbung) 

den zweiten Effekt (größere Werbemenge) übersteigen. Insbesondere Nut-

zer, denen jede Art von Werbung einen erheblichen Disnutzen bereitet, ohne 

dass es größere Variationen mit der Güterart gibt, dürften hingegen negative 

Wohlfahrtseffekte erfahren. Wie sich der aggregierte Effekt über die Ge-

samtpopulation der Nutzer hinweg darstellt, ist schwer abzuschätzen. 

 

- Individualisierte Dienstleistungen: Die Ausrichtung digitaler Güter an den in-

dividuellen Präferenzen der Nutzer sollte typischerweise wohlfahrtssteigernd 

sein (Acquisti & Varian 2005). 

 
- Individualisierte Preise: Bei der Betrachtung der komplexen Effekte von da-

tenbasierter Preisdiskriminierung ist es wichtig, sich von den Lehrbuchmodel-

len des Bachelorstudiums wegzubewegen und sich die Effekte solcher Preis-

diskriminierungen in fortgeschrittenen Modellwelten anzuschauen, welche 

asymmetrische Informationen, heterogen-oligopolistische Märkte mit min-

destens relativer Marktmacht und/oder beschränkt-rationales Verhalten von 

Nutzern einbeziehen.10 Zwar wird bei profitabler Preisdiskriminierung abseits 

homogener Polypole typischerweise die eng definierte Konsumentenwohl-

fahrt sinken, da es einen Umverteilungseffekt zu Gunsten der Produzenten 

gibt, diese sich also Konsumentenrente aneignen. Dennoch können effizienz-

steigernde Effekte der Ausnutzung persönlicher Daten für eine individuali-

sierte Preisgestaltung insgesamt positiv wirken, wenn Märkte eher homogen 

sind und Informationsasymmetrien zu Lasten der Anbieter vorliegen, wäh-

rend die Nutzer optimal informiert sind und vollkommen rational handeln 

(Stigler 1980; Posner 1981). 

 
Hingegen fallen die Wohlfahrtseffekte eher negativ aus, wenn es sich um he-

terogene Märkte handelt und es relevante Informationsasymmetrien zu Las-

ten der Nutzer gibt (Taylor 2004; Hermalin & Katz 2006). Dies gilt insbeson-

dere dann, wenn Nutzer entweder nicht wissen können, dass und/oder wie 

                                                           
10  Vgl. zu einer Übersicht über die Ökonomik datenbasierter Wirtschaftsbeziehungen Acquisti et al. 

(2016) und über individualisierte Preissetzung Hamelmann (2017). 
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ihre Daten verwendet werden (Acquisti & Varian 2005) oder keine Alternati-

ven haben, mithin es an Wettbewerbern mangelt, die keine datenbasierte 

Preisdiskriminierung betreiben (Dewenter & Lüth 2016; Kerber 2016).11 Letz-

teres geht damit einher, dass Preisdiskriminierung auf Endverbraucherebene 

typischerweise unpopulär ist. So hat Amazon Versuche mit datenbasierter 

Bepreisung aufgrund erheblicher negativer Kundereaktionen (zumindest zu-

nächst) wieder eingestellt, algorithmenbasierte Preise mit (der Öffentlichkeit 

und den Nutzern) unklaren Dateninputs spielen auf Amazon Marketplace 

aber gegenwärtig weiterhin eine Rolle (Budzinski & Köhler 2015; Chen et al. 

2016). Es könnte daher sein, dass die Marktkonstellationen, in denen indivi-

duelle Preise überhaupt gegen die Nutzer durchsetzbar sind (nämlich weil sie 

sie entweder nicht bemerken, sie unter anderen Variationsgründen versteckt 

werden 12 oder sie keine andere Alternative als den Nichtkonsum haben), 

auch solche sind, bei denen negative Wohlfahrtswirkungen auftreten. Dafür 

sprechen auch neue Forschungsergebnisse aus dem Bereich der Verhal-

tensökonomik, die zeigen, dass bereits die Präsenz relativ geringer Anteile an 

„naiven“ Nutzern ausreicht, damit datenbasierte Preisdiskriminierung zu ne-

gativen Wohlfahrtseffekten führt (Hoffmann et al. 2016; Heidhues & Köszegi 

2017) – und dabei beispielsweise auch dazu, dass inferiore Güter am Markt 

überleben können (Heidhues et al. 2016). 

 

Digitalisierung ermöglicht dabei übrigens nicht nur Preisdiskriminierung in 

der Onlinewelt. Mit Hilfe digitaler Preisschilder und digitaler Kundenkarten 

                                                           
11  Neben (absoluter oder relativer) Marktmacht können auch bestimmte institutionelle Arrange-

ments dazu führen, dass eine Differenzierung der Preise vom Wettbewerbspreis ausgehend nur 
aufwärts erfolgt, also zu Lasten aller Konsumenten (und ohne Markterweiterungseffekt). Wenn 
sich beispielsweise Hotelbuchungsplattformen durch vertikale Best-Preis- oder Meistbegünsti-
gungsklauseln indirekt horizontal auf ein Mindestpreisniveau (welches aufgrund der kartellähnli-
chen Anreizstrukturen solcher Arrangements mindestens mittelfristig ein suprakompetitives 
Preisniveau sein dürfte) festgelegt haben, so kann darauf aufsetzende datenbasierte Preisdiskri-
minierung nur noch in individualisierten Preisaufschlägen bestehen. Vgl. zu solchen Klauseln Ha-
melmann et al. (2015) und Köhler (2016). 

12  Ein Beispiel solcher anderen Preisvariationsgründe könnte eine dynamische Bepreisung sein, wel-
che sich Nachfrageunterschieden innerhalb von Geschäftsperioden anpasst (aber auch andere 
Gründe haben kann) und wie sie beispielsweise bei Flugtickets, Autovermietungen oder Hotelbu-
chungspattformen betrieben wird. Eine solche, möglicherweise vom Kunden akzeptierte dynami-
sche Bepreisung könnte natürlich mit datenbasierter Individualisierung der Preis verquickt wer-
den – unter Umständen, ohne dass der Kunde dies bemerkt. 
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lassen sich prinzipiell auch in Offline-Supermärkten über datenbasierte indi-

viduelle Rabatte Systeme der Preisdiskriminierung implementieren. Bei-

spielsweise kann dann der individuelle Preis auf der digitalen Kundenkarte 

angezeigt werden, wenn der Kunde sie vor das digitale Preisschild hält. Onli-

ne wie offline ist zu beachten, dass individualisierte Preise die Transaktions-

kosten für die Konsumenten erhöhen, da nun viel mehr Parameter abgewo-

gen und gestaltet (zum Beispiel die Manipulation der eigenen Suchhistorie) 

werden müssen. Für einzelne Produkte kann das für manche Konsumenten 

eine positive „Schnäppchenjagd“ darstellen. Sind jedoch eine Vielzahl von – 

sonst häufig routinisierten – Konsumhandlungen betroffen, dürften schnell 

negative Wohlfahrtseffekte auftreten. 

 

Schließlich ist hinsichtlich individualisierter Preise noch auf einen indirekten, 

dynamischen Wohlfahrtseffekt zu verweisen, welcher von Ökonomen häufig 

übersehen wird. Wenn die überwiegende Mehrheit der Gesellschaft Preisdis-

kriminierung aus außerökonomischen Gründen ablehnt (bspw. aufgrund von 

Gerechtigkeitsvorstellungen und -wahrnehmungen), dann hat eine weite 

Verbreitung von datenbasierter Preisdiskriminierung, welcher die Nutzer 

nicht oder nur zu erheblichen Kosten ausweichen können, das Potenzial das 

Vertrauen und die Zustimmung zu Marktprozessen zu unterminieren, was 

sich über kurz oder lang in Wahlentscheidungen zu Gunsten von politischen 

Programmen äußert, welche anti-marktlich und anti-wettbewerblich ausge-

richtet sind. Damit einhergehende Wohlfahrtsverluste können sehr schnell 

marginale Effizienzvorteile überkompensieren.  

 

Hierbei sind auch durchaus Zeitinkonsistenzphänomene zu beobachten: so 

mögen Nutzer digitaler Fitnessapps es zunächst für attraktiv halten, für die 

Übermittlung ihrer Vitaldaten von ihrer Krankenversicherung einen Bonus zu 

erhalten. Dies kann dann aber schnell in massive Ablehnung umschlagen, 

wenn – nachdem genügend Versicherte durch den Bonus gelockt wurden – 

im nächsten logischen Schritt die Krankversicherungstarife anhand auf statis-
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tischen Wahrscheinlichkeiten beruhenden Bewertungen des persönlichen Le-

bensstils individualisiert werden (Budzinski & Schneider 2017). 

 

Schließlich ist noch generell zu bedenken, dass das Zahlen mit personalisierten Da-

ten den Konsumenten insofern Vorteile bringt, als dass sie für den Konsum dieser 

digitalen Inhalte und Dienstleistungen eben keinen Preis in traditioneller Währung 

entrichten müssen und somit den Nutzen aus diesen Gütern erhalten, ohne dafür 

Teile ihres monetären Einkommens aufwenden zu müssen. Damit kann somit die 

Gesamtwohlfahrt, welche aus dem individuellen Einkommen erzielt werden kann, 

gesteigert werden. Insofern scheint es für die Nutzer vorteilhaft zu sein, mit ihren 

Daten statt mit traditionellem Geld zu bezahlen. Dies gilt aber strenggenommen 

nur, wenn diese Vorteile eventuelle Nachteile aus den datenbasierten Geschäfts-

modellen (datenbasierte Werbung, eventuell datenbasierte Preise) übersteigen und 

der Nutzen des Konsums der „unentgeltlichen“ digitalen Gütern dem Wert der da-

für bereitgestellten persönlichen Daten mindestens entspricht (oder ihn übersteigt). 

Eine Grundvoraussetzung für eine entsprechende Abwägung wäre natürlich eine 

vollständige Informationslage bei den Nutzern über Umfang, Zwecke und Tiefe der 

– möglicherweise mehrstufigen 13 – Datennutzung durch die Anbieter. Inwieweit 

diese Bedingung erfüllt ist, dürfte freilich fraglich sein. 

 

Aber ohnehin ist es problematisch, festzustellen, welchen Wert personalisierte Da-

ten für die Nutzer haben. Einerseits stellt man bei Befragungen typischerweise fest, 

dass die Nutzer behaupten, ihren Daten einen erheblichen Wert beizumessen. An-

dererseits zeigen Experimente, dass Nutzer oftmals ihre Daten schon für den „un-

entgeltlichen“ Erhalt geringwertiger Güter umfassend zur Verfügung stellen. Dieses 

Phänomen wird auch als „Privacy-Paradox“ bezeichnet (Grossklags & Acquisti 2007; 

Beresford et al. 2012; Budzinski & Schneider 2017).  

 

Aus einer verhaltensökonomischen Perspektive wäre festzuhalten, dass der Wert 

eines Zahlungsmittels sicher meistens nicht Gegenstand eines rationalen, fallweisen 

                                                           
13  Viele Onlineplattformen räumen sich über ihre Nutzungsbedingungen das Recht ein, die gesam-

melten Daten an Dritte weiterverkaufen zu dürfen. 
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Kalküls ist, sondern in erster Linie ein Erfahrungswert. Dies gilt auch für traditionel-

les Geld. Der wahrgenommene Wert eines Euros wird sich nicht aus Informationen 

über Geldmengen, Geldschöpfungsmultiplikatoren, Refinanzierungsgeschäften und 

-fazilitäten der Zentralbank, differenzierten Inflationsraten und ähnlichem speisen, 

sondern aus der langjährigen Erfahrung des Umganges mit dieser Währung. Diese 

Erfahrung fehlt aber im Umgang mit personalisierten Daten als Zahlungsmittel.14 

Die resultierenden Informationsmängel kreieren versteckte Transaktionskosten bei 

Transaktionen, welche mit Daten bezahlt werden. Diese Informationsmängel sind 

asymmetrisch, denn die datensammelnden und –verwertenden Anbieter sind hier 

typischerweise erheblich besser informiert. Damit entsteht – übrigens auch ohne 

Marktmacht – wohlfahrtssenkendes Ausbeutungspotenzial. 

 

2.3 Chancen und Grenzen der 9. GWB-Novelle 

Aber nicht nur die Nutzer leiden unter mangelnder Erfahrung mit personalisierten 

Daten als Zahlungsmittel, auch die Wettbewerbsbehörden betreten hier Neuland. 

Dies wurde beispielsweise beim europäischen Fusionskontrollverfahren Face-

book/WhatsApp deutlich, bei welchem sich die Europäische Kommission sichtbar 

schwer tat, die ökonomische und wettbewerbliche Rolle und Bedeutung der Nut-

zerdaten adäquat einzuschätzen und zu würdigen (Europäische Kommission 2014; 

Deutscher 2017). Und dies nicht nur, weil sich die Kommission auf fragwürdige 

Auskünfte und Zusagen seitens Facebook hinsichtlich der (technischen) Kombinier-

barkeit der personalisierten Daten beider Unternehmen (und weiterer Facebook-

Töchter wie Instagram) verlassen hat, welche sich inzwischen spektakulär als unzu-

treffend herausgestellt haben (Europäische Kommission 2017).15 Vielmehr tritt das 

systematische Problem auf, dass viele Elemente der Wettbewerbspolitik typischer-

weise in monetären Einheiten gemessen und bewertet werden: bei Zusammen-

schlüsse spielen Umsatzschwellenwerte für die Bewertung der Größe und (wirt-

schaftlichen) Bedeutung eine erhebliche Rolle, allgemein werden Marktpositionen 

                                                           
14  Anders als bei Währungsreformen bestehen auch keine (beschränkt übertragbaren) Erfahrungen 

mit ähnlichen Währungstypen. 
15  Noch schwerer nachzuvollziehen erscheint allerdings die Bewertung durch die Kommission, dass 

Facebook unzureichende Anreize für eine Integration der WhatsApp-Daten habe (Europäische 
Kommission 2014: 33; mit kritischer Analyse: Deutscher 2017: 1, 37-42). 
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auch an Marktanteilen, verstanden als Anteil am gesamten monetären Umsatz ei-

nes Marktes, festgemacht und negative Wettbewerbswirkungen insbesondere in 

Erhöhungen des monetären Marktpreises gemessen. Und es ließen sich hier eine 

Reihe weiterer Beispiele benennen.  

 

Diese traditionelle Betrachtung greift jedoch dann zu kurz, wenn die Geschäftsmo-

delle im betrachteten Markt den in den vorherigen Abschnitten ausgeführten Kon-

zepten folgen. Ein umsatzschwaches und in dieser Metrik unbedeutendes Unter-

nehmen kann durch seine Datenbestände tatsächlich ein wichtiger Akteur im rele-

vanten Markt sein, was sich lediglich monetär nicht (oder zumindest nicht im sel-

ben Markt) abbildet. Dabei kann es sich sowohl um nicht erkannte gegenwärtige 

Wettbewerbsverhältnisse handeln als auch um die Unterschätzung der Rolle des 

potenziellen Wettbewerbers eines aufgekauften Unternehmens für den Aufkäufer. 

Auch die Bedeutung von WhatsApp dürfte durch einen Fokus auf monetäre Um-

satzwerte drastisch unterschätzt werden (bzw. worden sein). Ein Indiz kann es da-

bei sicher sein, wenn (insbesondere relativ junge und innovative) Unternehmen 

trotz geringer Umsatzzahlen sehr hohe Börsenbewertungen oder Kaufpreise bei 

Übernahmen erzielen: offenbar ist ein entsprechender wirtschaftlicher Wert dann 

zumindest möglich und bedürfte einer genaueren Prüfung. Diese kann aber nicht 

geleistet werden, wenn aufgrund der fehlenden monetären Umsätze der Zusam-

menschluss gar nicht zur Untersuchung gelangt oder dort – letztendlich dann vor-

schnell – als gering bedeutend freigegeben wird. 

 

In ähnlicher Weise müsste sich bei einem marktmächtigen Unternehmen, welches 

auf datenbasierte Geschäftsmodelle setzt, ein Preishöhenmissbrauch der Konsu-

menten anders darstellen als durch einen einheitlichen monetären Preis, welcher 

missbräuchlich erhöht wird. Stattdessen könnte Marktmacht vielleicht dazu miss-

braucht werden, um sozusagen „Datenpreise“ zu überhöhen, also den Nutzern 

mehr Daten oder tiefergehende Nutzungs- und Verwertungsrechte abzuverlangen, 

als dies bei Wettbewerb durchsetzbar wäre (Monopolkommission 2015; Budzinski 
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& Grusevaja 2017).16 Eine solche Vermutung liegt den derzeitigen Ermittlungen des 

Bundeskartellamtes gegen Facebook zugrunde (Bundeskartellamt 2016). Oder auch 

die Implementierung und Durchsetzung individualisierter, datenbasierter Preise 

könnte Marktmachtmissbrauch indizieren, wenn die Nutzer sich wiederum nur des-

halb darauf einlassen, weil wettbewerbliche Alternativen fehlen. Die Betrachtung 

rein monetärer Größen kann in allen diesen Fällen zu kurz greifen und nicht ausrei-

chend sein, um einen effektiven Wettbewerbsschutz im digitalen Zeitalter sicher-

stellen. 

 

Die 9. GWB-Novelle enthält eine Reihe von wichtigen Elementen für einen adäqua-

teren wettbewerbspolitischen Umgang mit datenbasierten Geschäftsmodellen. Da-

zu gehört die juristische Klarstellung, dass auch Transaktionen ohne monetäre Ge-

genleistung Märkte konstituieren können (§18(2a) GWB; s. Abschnitt 1). Dies stellt 

eine aus ökonomischer Sicht ebenso notwendige wie zutreffende Klarstellung dar, 

mit der „paying-with-data“-Märkte nun eindeutig auch wettbewerbsrechtlich er-

fasst werden. Dies kann eine wichtige Grundlage darstellen, um negative Konsu-

mentenwohlfahrtseffekte datenbasierter Geschäftsmodelle wie beispielweise jeweils 

marktmachtbasierte übermäßige Werbemengen, überhöhte „Datenpreise“ oder 

auch datenbasierte Preisdiskriminierung wettbewerbspolitisch einzudämmen. 

 

Auch die Erweiterung der umsatzbasierten Aufgreifschwellen der Fusionskontrolle 

um eine Transaktionsschranke (§35 (1a) GWB; s. Abschnitt 1) zielt auf die Schlie-

ßung einer Lücke aufgrund von datenbasierten Geschäftsmodellen in der digitalen 

Ökonomie. Sie ermöglicht es, auch solche Zusammenschlüsse einer Prüfung durch 

das Bundeskartellamt zu unterziehen, welche zwar vergleichsweise geringe mone-

täre Umsatzwerte aufweisen, bei denen aber ein hoher Transaktionswert (meistens 

wohl der Kaufpreis) auf einen erheblichen wirtschaftlichen Wert der fusionierenden 

Unternehmen hinweist. Solche Zusammenschlüsse können insbesondere dann 

problematisch sein, wenn es sich bei dem noch umsatzschwachen Unternehmen, 

                                                           
16  Man beachte dabei, dass auch datenschutzrechtlich legale Datensammlungs-, -nutzungs- und -

verwertungsklauseln, beispielsweise im Rahmen von AGBs, einen Marktmissbrauch konstatieren 
können, nämlich dann, wenn die Nutzer ihnen nur deshalb zustimmen, weil sie über keine wett-
bewerbliche Alternative verfügen (Budzinski & Grusevaja 2017). 



22 
 

das von einem der marktführenden Unternehmen aufgekauft wird, um ein beson-

ders innovatives Maverick-Unternehmen handelt, welches durch ein neuartiges, 

möglicherweise disruptives Geschäftsmodell die etablierten Marktführer zu dynami-

schem Wettbewerb zwingt (Schwalbe 2017: 7-8). Hier entsteht dann der Anreiz für 

die Marktführer, diesen Maverick durch eine Übernahme sozusagen effektiv vom 

Markt zu nehmen. 

 

Zu beachten ist, dass mit beiden Novellierungen lediglich ein genaueres Hinschauen 

in der digitalen Ökonomie ermöglicht wird, um auch dort (innovative) Wettbe-

werbsbeschränkungen aufspüren und bekämpfen zu können. Ob tatsächlich wett-

bewerbsbeschränkende Arrangements und/oder Verhaltensweisen vorliegen oder 

ob es sich um prowettbewerbliche Phänomene handelt, ist dann durch die wett-

bewerbliche Prüfung herauszufinden. Insofern werden mit diesen Novellierungen 

der digitalen Ökonomie und ihrer Innovationsdynamik keinesfalls Fesseln angelegt. 

Hingegen setzt sich die 9. GWB-Novelle nicht explizit mit möglichen konsumenten-

wohlfahrtsschädlichen Verhaltensweisen auseinander, die unter bestimmten Bedin-

gungen auch ohne das Vorliegen von Einzelmarktdominanz auftreten können. Zu 

den wesentlichen Erkenntnissen der Wirtschaftswissenschaften der letzten 25-30 

Jahre gehört das bessere Verständnis von Oligopolmärkten, die von erheblichen 

Heterogenitäten gekennzeichnet sind, seien es heterogene Güter, heterogene An-

bieterstrukturen und/oder andere Formen. Hier kann sich Marktmacht auch bereits 

zeigen, ohne dass einzelne Anbieter den gesamten Markt dominieren. Dies ver-

stärkt sich teilweise dann noch, wenn Nachfrager nur beschränkt-rational handeln 

und teilweise auch „naiv“ sind. Dies betrifft die in diesem Beitrag geschilderten As-

pekte der prinzipiellen Informationsasymmetrien (vermutlich inklusive von Zeitin-

konsistenzphänomenen) bei der Verwendung personalisierter Daten als Zahlungs-

mittel ebenso wie die Wohlfahrtsgefahren, welche gemäß dem Stand der For-

schung von datenbasierter Preisdiskriminierung ausgehen. 

 

Andererseits ist die Forschung hierzu – insbesondere was die konkreten Anwen-

dungsfälle auf digitale Märkte angeht – noch in vollem Gange. Beispielsweise ist 

datenbasierte Preisdiskriminierung gegenwärtig noch nicht sehr weit verbreitet, 



 
 

23 
 

wohl teilweise auch aufgrund noch bestehender technischer Schranken aber wohl 

insbesondere auch weil sie schwer durchsetzbar ist. Digitalisierung ermöglicht hier 

einerseits für die Anbieter größere Spielräume über datenbasierte Geschäftsmodel-

le, schafft aber andererseits über effizientere und transaktionskostengünstigere 

Preisvergleiche auch wiederum Grenzen. Natürlich stellt die Vorstellung, Google, 

Facebook und Amazon – samt ihrer vielfältigen Töchter – würden gemeinsam ein 

System individualisierter Bepreisung aufgrund kombinierter Nutzerdaten und inklu-

sive Manipulation der Recherchemöglichkeiten organisieren, eine Art doomsday 

scenario dar, was mit der ökonomischen Realität der digitalen Ökonomie wenig 

gemeinsam hat. Und auf keinen Fall sollte man die massiven und massiv wohl-

fahrtssteigernden Innovationsleistungen der Digitalisierung ignorieren oder unter-

schätzen. Gerade deswegen ist aber auch wichtig, die Wettbewerbspolitik mit dem 

notwendigen Arsenal auszustatten, um gegen wettbewerbsbeschränkende und 

konsumentenwohlfahrtsfeindliche Entwicklungen effektiv vorzugehen. Denn wett-

bewerbliche Instrumente sind von ihrer Natur aus auf eine Isolierung antikompetiti-

ver Elemente eines Marktes oder einer Industrie ausgerichtet und suchen, nur diese 

zu beseitigen. Gelingt dies in der Wahrnehmung der Gesellschaft nicht, so „droht“ 

eine Regulierung ganzer Branchen, welche mit großer Sicherheit wesentlich weni-

ger zielgenau ausfallen dürfte und das Potenzial zu erheblichen Wohlfahrtsschäden, 

insbesondere in dynamischer Hinsicht hätte.  

 

Letztere Argumentationskette greift insbesondere bei Aspekten, welche das Poten-

zial haben, das Vertrauen der Konsumenten (und damit auch der Gesellschaft) in 

Märkte und Wettbewerb zu unterminieren. Insofern wäre zu überlegen, datenba-

sierte individualisierte Preisdiskriminierung grundsätzlich, per se zu untersagen, 

insbesondere dann, wenn die weitere Forschung bestätigen sollte, dass von ihr in 

realistischen Marktsituationen mit realistisch handelnden Nutzern (beschränkte Ra-

tionalität, Vorhandensein naiver Nutzer) ohnehin keine positiven Wohlfahrts- oder 

Wettbewerbseffekte zu erwarten wären. 
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3.  Plattformeffekte und Wettbewerbsanalyse 

3.1 Wettbewerb zwischen Plattformbetreibern 

Wie schon in Abschnitt 2 angerissen, weisen eine Vielzahl von digitalen Märkten 

(keinesfalls aber alle) im Sinne der modernen Industrieökonomik Plattformcharakter 

auf, das heißt, sie erfüllen drei Bedingungen (Evans & Schmalensee 2007):  

 

- Es existieren erstens mindestens zwei voneinander distinkte Nachfragegrup-

pen, 

- welche zweitens durch indirekte Netzwerkexternalitäten miteinander ver-

bunden sind und 

- in welchen drittens Transaktionskosten verhindern, dass sich die Nachfrage-

gruppen ausschließlich direkt miteinander koordinieren. 

 

Ein klassisches Beispiel wäre ein Markt für Zahlungsmittel (beispielsweise Kreditkar-

ten): ein Anbieter einer Kreditkarte sieht sich sowohl der Nachfragegruppe „Kun-

den“ gegenüber, welche die Kreditkarte als Zahlungsmittel nutzen, als auch der 

hiervon distinkten Nachfragegruppe „Geschäftsbetreiber“, welche die Kreditkarte 

als Zahlungsmittel akzeptieren. Offensichtlich steigt der Nutzen beider Gruppen 

wechselseitig mit der Menge der Teilnehmer der jeweils anderen Nachfragegruppe 

an der Plattform, so dass beiderseitig positive indirekte Netzwerkexternalitäten be-

stehen. Der Plattformbetreiber, die Kreditkartenfirma, „internalisiert“ diese Externa-

litäten, indem sie beide Nachfragegruppen über ihre Plattform zusammenbringt 

und damit die sonst in diesem Fall wohl prohibitiven Transaktionskosten einer Ko-

ordination von Kunden und Geschäftsbetreibern hinsichtlich eines Zahlungsmittels 

senkt. Eine solche Marktorganisation kann hier für alle Beteiligten wohlfahrtsstei-

gernd sein. 

 

Üblicherweise werden Transaktionsplattformen von Nicht-Transaktionsplattformen 

unterschieden (Affeldt et al. 2013; Dewenter et al. 2014; Hamelmann & Haucap 

2016). In ersterem Falle werden Transaktionen direkt über die Plattform abgewi-

ckelt oder sind für diese zumindest direkt beobachtbar. Im zweiten Fall ist das nicht 
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möglich: bringt eine Plattform in Form einer Internetplattform Nutzer, die an Inhal-

ten oder Dienstleistungen interessiert sind, und Werbetreibende, die an der Auf-

merksamkeit der Nutzer interessiert sind, zusammen, so können sich daraus Trans-

aktionen ergeben, diese werden aber weder über die Plattform stattfinden, noch 

werden sie umfassend durch den Plattformbetreiber beobachtbar sein.17 Darüber 

hinaus sind im Beispiel werbefinanzierter Onlineinhalte und -dienstleistungen eben-

so wie bei sonstigen werbefinanzierten Medien die indirekten Netzwerkeffekte 

nicht notwendigerweise in beide Richtungen positiv: während die Werbetreibenden 

von eine wachsenden Zahl an Nutzern typischerweise profitieren, so gilt dies umge-

kehrt nicht automatisch, sondern es kann sogar von mehr Werbung eine negativer 

Netzwerkexternalität auf die Nutzer ausgehen. Deswegen gibt es auch in der Öko-

nomik eine allerdings Minderheitsmeinung, dass man in diesen Fällen nicht ohne 

Weiteres von Plattformmärkten sprechen kann. Die Google-Suchmaschine oder das 

Soziale Netzwerk Facebook aber auch viele Inhalteanbieter im Internet (wie 

Google’s YouTube) stellen Beispiele für werbefinanzierte digitale Plattformen dar. 

Eine weitere, noch nicht ganz so verbreitete Klassifizierung unterscheidet echte 

Plattformmärkte, in denen die Plattform notwendig für die Koordination der Nach-

fragegruppen ist (prohibitive Transaktionskosten), von unechten oder künstlichen 

Plattformen, in denen ein „normaler“ Markt gezielt als Plattform organisiert wird, 

um die Profite (des Plattformbetreibers) zu steigern. Ein Beispiel wäre Amazon, wel-

ches ursprünglich als Interneteinzelhändler tätig war und Güter von Produzenten 

ankaufte, um sie an Konsumenten weiterzuverkaufen (klassische vertikale Wert-

schöpfungskette). Später organisierte Amazon jedoch einen Teil seines Geschäftes 

als zweiseitige Plattform („Amazon Marketplace“): aus vorgelagerten Verkäu-

fern/Anbietern, von denen Amazon Ware kaufte, wurden jetzt Nachfrager, welche 

auf der Amazon-Plattform virtuelle Geschäftsfläche für ihre Produkte nachfragten. 

Amazon wurde hier also vom Onlineeinzelhändler zur Online-Shopping-Mall und 

konzentrierte sich in letzterem Bereich darauf, Anbieter und Nachfrager zusam-

menzubringen und transaktionsunterstützende Dienstleistungen anzubieten. Heute 

                                                           
17  Die im vorigen Abschnitt erwähnten datenbasierten Bezahlsysteme wie „pay-per-transaction“ 

durchbrechen diese Argumentationslinie allerdings teilweise. 
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betreibt Amazon beide Geschäftsformen und verschiebt je nach aktueller Profitabili-

tät Güterbereiche aus dem „Retailing“- in den „Marketplace“-Bereich und zurück. 

In Bezug auf Marktmacht und Preisgestaltung weisen Plattformen aus ökonomi-

scher Sicht eine Reihe von Besonderheiten auf, welche bei Marktabgrenzung, der 

Feststellung von Marktmacht und der wettbewerblichen Einschätzung von unter-

nehmerischen Strategien beachtet werden sollten. Insofern ist es aus ökonomischer 

Sicht zu begrüßen, wenn diese in der digitalen Geschäftswelt vermehrt auftretende 

Marktform sich in den Wettbewerbsregeln explizit niederschlägt. Dabei ist insbe-

sondere die Frage kritisch, wann ein nachhaltiger Wettbewerb zwischen Plattfor-

men wohlfahrtssteigernd ist und in welchen Fällen auch die Dominanz einzelner 

Plattformen effizient sein kann. Hiermit beschäftigt sich die Wirtschaftstheorie der-

zeit intensiv und hat auch bereits eine Reihe von Faktoren zur Beurteilung heraus-

gearbeitet (Evans & Schmalensee 2007; Haucap & Heimeshoff 2014; Haucap & 

Stühmeier 2016). Demnach ist Plattformwettbewerb umso vorteilhafter, 

 

a. je schwächer oder je asymmetrischer die indirekten Netzwerkexternalitäten 

sind, 

b. je schwächer direkte Netzwerkeffekte sind, 

c. je mehr die Nutzergruppen multi-homing betreiben also mehr als eine Platt-

form regelmäßig nutzen, 

d. je größer das Marktvolumen ist, 

e. je heterogener der Markt ist, d.h. je heterogener die Präferenzen der Nutzer 

in allen Gruppen und je heterogener die Güter (Produkte, Dienstleistungen, 

Inhalte) sind, 

f. je größer die Kompatibilität zwischen den Plattformen ist, und 

g. je stärker die Innovationsdynamik im Markt ist. 

 

Es ist nicht davon auszugehen, dass diese Liste bereits vollständig ist; vielmehr wird 

sie vermutlich durch laufende und zukünftige Forschung ergänzt werden. Die 9. 

GWB-Novelle greift nun diesen Forschungsstand auf und listet in §18(3a) GWB als 

Marktmachtkriterien für Plattformen a, b, c und g auf. Zudem dürfte d insofern 

keine Besonderheit darstellen (und dementsprechend auch keiner gesonderten 
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Nennung bedürfen), als dass dieses Kriterium nicht nur für Plattformmärkte gilt. 

Zusätzlich zu den genannten Faktoren, führt das GWB nun den Zugang zu wettbe-

werbsrelevanten Daten auf, womit eine Verknüpfung zu dem in Abschnitt 2 dieses 

Beitrages behandelten Themas Daten als Wettbewerbsfaktor geschaffen wird. Im 

Kontext von Marktmacht geht es dabei insbesondere darum, dass ein exklusiver 

Zugang zu großen Datenmengen unter Umständen eine Marktzutrittsschranke dar-

stellen kann (Dewenter & Lüth 2016, 2017). Schwalbe (2017: 4) kritisiert dabei, 

dass zum einen die Exklusivität des Zugangs zur Klarstellung in den Gesetzestext 

hätte aufgenommen werden sollen, denn der Zugang zu großen Datenmengen ist 

nicht per se problematisch (bspw. wenn es auch Wettbewerbern möglich ist, weil 

die Daten nichtrivalisierend sind) und dass zum anderen datenbezogene Verbund-

vorteile nicht explizit thematisiert werden. Gerade die Möglichkeit, Daten aus meh-

reren (ggf. unabhängigen) Quellen nutzen und miteinander kombinieren zu kön-

nen, kann einen erheblichen, nicht mehr bestreitbaren Wettbewerbsvorteil und eine 

Marktzutrittsschranke darstellen.18 

 

Hingegen werden die Wettbewerbsfaktoren e (Heterogenität) und f (Kompatibilität) 

nicht oder bestenfalls nur indirekt (bezüglich Kompatibilität gibt es den Hinweis auf 

die Rolle von Wechselkosten für die Nutzer) im Gesetz genannt. Zwar ist es dem 

Bundeskartellamt freilich trotzdem möglich, in einem konkreten Fall auch diese Fak-

toren als Kriterien heranzuziehen. Allerdings besteht schon die Gefahr, dass die ex-

plizite Nennung im Gesetz faktisch auch ein stärkeres Gewicht bzw. eine höhere 

Bedeutung impliziert. Dies wäre bedauerlich, denn sowohl Heterogenität als auch 

Kompatibilität stellen auf Plattformmärkten wichtige Wettbewerbsfaktoren dar. 

Vorhandene oder entstehende Heterogenität kann der Marktmacht einer Plattform 

erheblich entgegenwirken bzw. Grenzen setzen (Schwalbe 2017), insbesondere 

wenn sie durch den Plattformbetreiber nicht strategisch aufgelöst werden kann.  

Auch Kompatibilität spielt eine erhebliche Rolle für den Wettbewerb zwischen Platt-

formen (Kerber & Schweitzer 2017) und kann sogar zu einer Grundvoraussetzung 

werden. Dabei ist es durchaus bemerkenswert, dass beispielsweise im Bereich Tele-

                                                           
18  Dies verstärkt die Zweifel an der wettbewerblichen Unbedenklichkeit des Facebook/WhatsApp-

Zusammenschlusses (siehe Abschnitt 2.3). 
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kommunikation die Erzwingung von Kompatibilität selbstverständlich ist: niemand 

würde wohl auf die Idee kommen, dass es eine gute Sache sein könnte, wenn man 

mit einem (Mobil-)Telefonanschluss von Vodafone nur andere Vodafone-Kunden 

anrufen könnte, aber keine Telekom- oder O2-Kunden. Gleichermaßen ist es natür-

lich möglich, eine Email von einem web.de-Konto zu einem Empfänger mit gmx.de-

Konto zu versenden, so dass trotz starker direkter Netzwerkeffekte aufgrund von 

Kompatibilität eine Vielzahl an Email-Dienst-Anbietern miteinander dauerhaft kon-

kurrieren kann. Hingegen gilt es bei Facebook oder seiner Tochter WhatsApp offen-

bar vollkommen für akzeptabel, dass Nutzer eines Facebook-Accounts sich nur mit 

anderen Nutzern eines Facebook-Accounts befreunden und sozial-netzwerken kön-

nen (bzw. eine WhatsApp-Nachricht nur an andere WhatsApp-Nutzer), nicht aber 

mit Nutzern eines anderen Sozialen Netzwerkes. Aufgrund der direkten Netzwerkef-

fekte könnte aber eine solche Kompatibilität, welche vom Marktführer Facebook 

natürlich strategisch be- bzw. verhindert wird (auch durch gezielte Behinderung der 

Mitnahme von Daten und Profilen im Falle eines Anbieterwechsels), zu einer 

Grundvoraussetzung für einen nachhaltigen Wettbewerb zwischen Plattformen in 

diesem Bereich werden. Dabei ist die Frage der Kompatibilität meist eine strategi-

sche Entscheidung und kein technologischer Zwang. So gestaltete und gestaltet 

Amazon seinen Kindle-E-Reader in Märkten mit eigener Dominanz häufig inkompa-

tibel aus (d.h. E-Books konkurrierender Plattformen oder Händler können nicht ge-

lesen werden und/oder Amazon E-Books können nicht auf konkurrierenden E-

Readern gelesen werden), während in Märkten, in denen Amazon über keine füh-

rende Position verfügte, das Unternehmen auf Kompatibilität setzte (Budzinski & 

Köhler 2015; Köhler 2016). Eine solche Strategiewahl ist aus Unternehmenssicht 

anreizkompatibel, weswegen es nicht erstaunlich ist, dass sich kompatibilitätsredu-

zierende bzw. -verhindernde Strategien bei vielen marktführenden Plattformbetrei-

bern finden. Dies ist aus wettbewerblicher Sicht und hinsichtlich der Konsumen-

tenwohlfahrt sehr bedenklich. 

 

Insgesamt stellt die 9. GWB-Novelle einen wichtigen Fortschritt in Richtung adäqua-

ter Wettbewerbsregeln für das digitale Zeitalter dar. Allerdings stellen aus ökono-
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mischer Sicht die relative Vernachlässigung der Wettbewerbsfaktoren Heterogenität 

und Kompatibilität ein Manko dar. 

 

3.2 Erweiterte Kooperationsmöglichkeiten für Presseverlage 

Während die bisher diskutierten Änderungen der Wettbewerbsregeln im Rahmen 

der 9. GWB-Novelle den Schutz und die Förderung des Wettbewerbs im digitalen 

Zeitalter betreffen, scheint die Erweiterung der Kooperationsmöglichkeiten von 

Presseverlagen eher deren Schutz vor dem Wettbewerb im digitalen Zeitalter zu 

dienen. Ob eine Bewahrung vordigitaler Pressestrukturen überhaupt wünschens-

wert ist, mag dabei bereits zweifelhaft sein. Dass dies durch eine Ausnahme ver-

lagswirtschaftlicher Kooperationen vom Kartellverbot erreicht werden kann, er-

scheint aus ökonomischer Sicht als sehr unwahrscheinlich, auch wenn marginale 

Verbesserungen der wirtschaftlichen Situation der Verlage denkbar sind.19 Eine sig-

nifikante Verbesserung der Wettbewerbsfähigkeit von Presseverlagen angesichts 

neuer Nachrichtenwege, -anbieter und -konsummuster in der digitalen Welt wird 

jedoch mittelfristig nur mit neuen, prowettbewerblichen Geschäftsmodellen gelin-

gen; hingegen führen Kartellstrukturen typischerweise zu einer Verkrustung über-

kommener Geschäftsmodelle, womit die Konkurrenzfähigkeit im intermedialen 

Wettbewerb eher noch weiter geschwächt würde. 

 

Positiv ist immerhin zu bewerten, dass redaktionelle Zusammenarbeit von der Neu-

regelung explizit ausgenommen bleibt, also weiterhin dem Kartellverbot uneinge-

schränkt unterliegt. Insgesamt erscheint es jedoch äußerst zweifelhaft, ob die Be-

freiung verlagswirtschaftlicher Kooperationen vom Kartellverbot die Wohlfahrt stei-

gert und/oder die Meinungsvielfalt erhöht bzw. nennenswert schützt. Dem entspre-

chend wird dieses Element der 9. GWB-Novelle auch überwiegend kritisch gesehen 

(Monopolkommission 2016: 14-15; Kühling 2017: 17-19; Podszun 2017: 52-56; 

Podszun & Schwalbe 2017; Schwalbe 2017: 8-10). 

  

                                                           
19 Vgl. zu ökonomischen Modellen, welche ähnliche Kooperationen unter spezifischen Modellannahmen abbil-

den, Dewenter et al. (2011) und die dort zitierte Literatur. 
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4.  Wettbewerbs- versus Verbraucherschutz 

Aus ökonomischer Sicht gibt es sowohl Argumente, die dafür sprechen, Wettbe-

werbs- und Verbraucherschutz aus einer Hand zu betreiben, als auch dafür, diese 

Bereiche getrennt zu betrachten. Sowohl die Wettbewerbspolitik als auch die Ver-

braucherschutzpolitik zielen aus ökonomischer Sicht auf die Konsumentenwohl-

fahrt und sind insofern artverwandt. Allerdings soll in der Wettbewerbspolitik die 

Konsumentenwohlfahrt überwiegend durch den Schutz des Wettbewerbsprozesses 

und der Wettbewerbsfreiheit insbesondere auch in dynamischer Sicht maximiert 

werden, während sich die Verbraucherschutzpolitik traditionell auf sehr konkrete 

Regulierungen zu Gunsten der Konsumenten konzentriert.20  

 

Im vorliegenden Beitrag kann dieses komplexe Thema nicht umfassend diskutiert 

werden. Stattdessen gehe ich nachfolgend kurz auf einen aktuellen Fall ein, der ei-

nerseits die Grenzlinien zwischen Wettbewerbs- und Verbraucherschutz themati-

siert und der andererseits nicht untypisch für diesbezügliche Probleme in der digita-

len Wirtschaft ist. In Abschnitt 2.3 wurde bereits das derzeit laufende Ermittlungs-

verfahren des Bundeskartellamts gegen Facebook angerissen, in welchem die Wett-

bewerbsbehörde dem Soziale-Netzwerke-Dienstleister vorwirft, „(…) dass Facebook 

durch die Ausgestaltung seiner Vertragsbestimmungen zur Verwendung von Nut-

zerdaten seine mögliche marktbeherrschende Stellung auf dem Markt für soziale 

Netzwerke missbraucht“ (Bundeskartellamt 2016). Genauer gesagt geht es darum, 

dass Facebook durch seine Marktmacht möglicherweise in der Lage sei, konsumen-

tenwohlfahrtswidrige Datennutzungsrechte in seine allgemeinen Vertrags- und Ge-

schäftsbedingungen hineinzuschreiben, welche sogar Datenschutzstandards ver-

letzten, ohne dass die Nutzer sich dagegen effektiv wehren können. Es handelt sich 

um ein laufendes Verfahren, so dass es im vorliegenden Beitrag letztendlich nicht 

darum geht, festzustellen, ob der Verdacht begründet ist. Stattdessen sollen einige 

                                                           
20  Vgl. zu einer ausführlichen, deutlich tiefergehenden und differenzierten ökonomischen Analyse 

Kerber (2016). Auch aus juristischer Sicht wird die Frage verbraucherschutzrechtlicher Kompeten-
zen in der Wettbewerbspolitik kontrovers und kritisch diskutiert (Franck 2016; Podszun 2017: 27-
38).  
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ökonomische Überlegungen angestellt werden, welche den Grenzbereich von 

Wettbewerbs- und Verbraucherschutz ausloten.21 

 

Das Verbraucherschutzproblem stellt sich grob skizziert so dar, dass Nutzer ihre 

Zustimmung zu Verwendungsvereinbarungen ihrer personalisierten Daten empi-

risch oftmals geben, ohne die entsprechenden Klauseln zum Beispiel der Allgemei-

nen Geschäftsbedingungen (AGB) überhaupt gelesen zu haben (Obar & Oeldorf-

Hirsch 2016; Budzinski & Schneider 2017). Diese Ignoranz der Verbraucher könnte 

erstens durch Desinteresse an Datenschutzfragen motiviert sein. Sie könnte sich 

zweitens aber auch damit begründen, dass die entsprechenden Klauseln typischer-

weise sehr lang und in schwer zu lesender und noch schwerer zu verstehender Ju-

ristensprache kodifiziert sowie sich in noch längeren und ebenfalls schwer verständ-

lichen AGB verstecken. In ersterem Fall stellt sich die – durchaus kontroverse – Frage 

nach dem Verbraucherleitbild: einem aufgeklärten Verbraucher ist wohl zuzurech-

nen, dass er selbst weiß und entscheiden kann, ob er sich mit datenschutzrechtli-

chen Aspekten der Verwendung von Onlinedienstleistungen oder -inhalten befas-

sen möchte, während ein naiver Verbraucher hier möglicherweise schutzbedürftig 

ist. Im zweiten Fall könnte es sich hingegen um eine seitens der Onlineplattform 

strategisch erzeugte Intransparenz handeln, d.h. die Kosten der Datenschutzinfor-

mation für den Nutzer werden seitens des Anbieters strategisch so erhöht, dass sie 

für eine Vielzahl der Nutzer prohibitiv werden. Somit hätten die Nutzer den fragli-

chen Bestimmungen zwar formal, aber nicht wirklich inhaltlich zugestimmt (Mono-

polkommission 2015: 74-75). In beiden Fällen könnte nun der Verbraucherschutz 

eingreifen und einerseits den Anbietern Informationspflichten auferlegen und an-

dererseits Datenschutzstandards festlegen, welche im Sinne von Minimumstan-

dards nicht unterschritten werden dürfen. Beides geschieht auch gegenwärtig in 

vielen Ländern sowie auch in Deutschland durch nationale Datenschutzregulierun-

gen. Ironischerweise wäre es dabei allerdings denkbar, dass diese Regulierungen 

Teile des Problems verschärfen, indem sie die Anbieter zu besonders komplexen 

und juristisch ausgefeilten Klauseln in den AGB zwingen, welche dann wiederum 

die Verständlichkeit für die Nutzer reduzieren. 

                                                           
21  Vgl. zum Folgenden auch Budzinski & Grusevaja (2017). 
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Werden nun diese Datenschutzregulierungen systematisch unterschritten, ohne 

dass die Nutzer ihre Nachfrage reduzieren und ohne dass die Datenschutzverletzter 

zur Rechenschaft gezogen werden, so liegt zunächst einmal ein Problem mit der 

Durchsetzung der Datenschutzelemente des Verbraucherschutzes vor. Wenn sich 

hier wie in Deutschland in erster Linie auf private Rechtsdurchsetzung – also die 

Nutzer ziehen selbst gegen die Anbieter vor Gericht – verlassen wird, dann können 

solche Durchsetzungsdefizite schnell entstehen, weil ökonomisch formuliert die 

Kosten der Durchsetzung für die meisten Nutzer prohibitiv sind. Man könnte dann 

auf die Idee kommen, die Wettbewerbsbehörde sozusagen als Ersatz in das Boot zu 

holen, um eine effektive Durchsetzung zu gewährleisten. Das Argumentationsmus-

ter hierzu wäre dann, dass nur vorhandene Marktmacht es einer Onlineplattform 

wie Facebook ermöglicht, systematisch gegen Datenschutzstandards zu Lasten der 

Nutzer zu verstoßen, ohne dass diese durch Nachfrageentzug disziplinierend wir-

ken. Damit wird eine dritte Motivation für die vermeintlich ignorante Absegnung 

weitreichender Datenverwendungsbefugnisse für die Anbieter durch die Nutzer ge-

liefert: da die Nutzer aufgrund der marktmächtigen, dominanten Stellung von Fa-

cebook gar keine andere Wahl haben, als Facebook’s AGB zu akzeptieren oder vom 

digitalen Sozialen-Netzwerken ausgeschlossen zu sein, verschwenden sie ratio-

nalerweise keine Zeit und Mühe darauf, diese Bestimmungen, welche sie ohnehin 

weder beeinflussen noch ändern können, zu studieren. Eine solche Verhaltensweise 

eines dominanten Anbieters kann in der Tat als Missbrauch seiner Marktmacht zu 

Lasten der Konsumenten/Nutzer betrachtet werden. 

 

Liegt Marktmacht seitens Facebook vor, so kommt allerdings der Frage der Verlet-

zung datenschutzrechtlicher Standards bestenfalls noch der Charakter eines Indizes 

zu. Tatsächlich könnte hier aus ökonomischer Sicht auch dann ein Missbrauch einer 

marktbeherrschenden Stellung vorliegen, wenn im Sinne der Datenschutzstandards 

legale Datennutzungsrechte in der AGB geschrieben werden. Zur entscheidenden 

Frage würde hier, ob Nutzer die fraglichen Datennutzungsbedingungen unter 

Wettbewerbsbedingungen akzeptieren würden (Monopolkommission 2015). Wäre 

das nicht der Fall, sondern würden die Nutzer bei Wettbewerb zu dann existieren-

den anderen Anbietern mit moderateren Datennutzungsregeln abwandern, dann 
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bedarf es der Marktmacht, um die fraglichen Geschäftsbedingungen (gegen die 

Präferenzen der Nutzer) durchzusetzen. Marktmacht wird dann zu einer notwendi-

gen Bedingung für die diskutierte Strategie und somit würde es sich um einen 

Missbrauch von Marktmacht handeln. Verlangt also Facebook seinen Nutzern Rech-

te zur Verwendung von deren personalisierten Daten ab, welchen die Nutzer nur 

zustimmen, weil es keine wettbewerblichen Alternativen zu Facebook gibt, so be-

steht in der Tat der Verdacht des Marktmachtmissbrauchs (Budzinski & Grusevaja 

2017). 

 

Freilich wäre ein solcher Marktmachtmissbrauch, den man in Märkten, in welchen 

Daten als Zahlungsmittel dienen, ökonomisch sehr wohl mit einem ‚klassischen‘ 

Preishöhenmissbrauch vergleichen kann (Budzinski & Grusevaja 2017), wohl auch 

durch die bisherigen Wettbewerbsregeln fassbar und würde keine gesonderten 

Verbraucherschutzkompetenzen der Wettbewerbsbehörde bedürfen. Die 9. GWB-

Novelle scheint mir dann auch mehr mögliche Durchsetzungsprobleme des Ver-

braucherschutzes in digitalen Märkten im Auge zu haben. Das Bundeskartellamt 

erhält ja ‚lediglich‘ die Möglichkeit, Sektoruntersuchungen durchzuführen, um sys-

tematische Verletzungen von Verbraucherschutz (-standards? -interessen?) zu do-

kumentieren, was dann wiederum eine privatrechtliche Durchsetzung erleichtern 

würde, welche oft unter mangelnden Ermittlungs- und Beweisführungsressourcen 

und -kompetenzen leiden. Für diese Interpretation spricht meines Erachtens auch, 

dass die verbraucherschutzbezogene Sektoruntersuchungskompetenz immer dann 

ausgesetzt ist, wenn eine andere Bundesbehörde für die betrachtete Branche be-

reits über Verbraucherschutzkompetenzen verfügt, so dass jene Märkte übrigblei-

ben, die sonst ausschließlich einer privatrechtlichen Durchsetzung unterliegen wür-

den. 

 

5.  Weitere Herausforderungen: Algorithmenbasierte Kollusion, persönliche 

Assistenten und Industrie 4.0 

Es liegt in der Natur des dynamischen und vielschichtigen Prozesses der Digitalisie-

rung, der ja erst noch in vollem Gange ist, dass die 9. GWB-Novelle nicht alle pro- 

oder antiwettbewerblichen Herausforderungen bereits einschließen kann. Innovati-
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ve Unternehmensstrategien stellen ein wesentliches Wesenselement von Wettbe-

werbsprozessen dar. Mit grundlegend und überwiegend prowettbewerblichen In-

novationen können aber natürlich auch neuartige, innovative Strategien und Phä-

nomene der Wettbewerbsbeschränkungen einhergehen. Abschließend gehe ich auf 

drei heute bereits absehbare Entwicklungen ein, welche neue Herausforderungen 

für die Wettbewerbspolitik im digitalen Zeitalter mit sich bringen, welche möglich-

erweise oder wahrscheinlich über die Maßnahmen der 9. GWB-Novelle herausrei-

chen. Die Auswahl ist allerdings recht subjektiv und erhebt keinen Anspruch auf 

Vollständigkeit. Zudem können diese umfangreichen Entwicklungen hier jeweils nur 

kurz angerissen werden. 

 

Im Zuge einer wachsenden Computerisierung des Wirtschaftens und Handels unter-

liegt auch die Gestaltung wichtiger Wettbewerbsparameter nicht mehr immer ex-

pliziter menschlicher Entscheidungen. Beispielsweise können Preismechanismen, 

also letztendlich die Preisstrategie eines Unternehmens, computerisiert werden, so 

dass Preisalgorithmen Preise setzen und dynamisch verändern. Für dynamische so-

wie datenbasierte oder individualisierte Preisstrategien, wie sie in Abschnitt 2 disku-

tiert worden sind, stellt dies letztendlich eine Notwendigkeit dar, da Komplexität 

und Dynamik solcher Strategien sonst kaum profitabel zu Händeln wären. Wenn 

sich Preise algorithmenbasiert bilden, dann entsteht allerdings noch eine weitere 

Dimension an Wettbewerbseffekten und -problemen, nämlich algorithmenbasierte 

Kollusion (Salcedo 2015; Ezrachi & Stucke 2017a). Insbesondere selbstlernende Al-

gorithmen, welche von allen wichtigen Marktteilnehmern eingesetzt werden, kön-

nen plausiblerweise auch lernen, dass ein kollusives Gleichgewicht bzw. ein Kartell 

für die Anbieter eine profitable Möglichkeit darstellt. Unter Umständen ergibt sich 

eine Konvergenz miteinander konkurrieren Preisalgorithmen auf ein Kartellniveau, 

beispielsweise in Form von einheitlichen Preiszyklen, auch aus der Natur der Algo-

rithmen selbst. 22  Oder sie wird dadurch begünstigt, dass die Wettbewerber im 

Markt ihre Preisalgorithmen von ein und derselben, hoch-spezialisierten Drittfirma 

entwickeln und/oder betreiben lassen. Solche virtuellen Wettbewerbsbeschränkun-

                                                           
22  Erste vorliegende Modelltheorie deutet sogar auf eine hohe Wahrscheinlichkeit kollusiver Gleich-

gewichte im Wettbewerb der Preisalgorithmen hin (Salcedo 2015). 



 
 

35 
 

gen werfen eine Reihe von wesentlichen juristischen Fragen auf (beispielsweise 

auch nach der Verantwortlichkeit), sind aber auch ökonomisch interessant: Galt 

traditionell eine sehr starre Preisstruktur ohne Fluktuationen für ein Indiz für Kollu-

sion, können in der digitalen Welt komplexe, in hoher Frequenz ausgeführte Preis-

veränderungen (gerne auch in der Form von Preiszyklen) Ausdruck von Kollusion 

sein. 

 

Zu den neuesten Entwicklungen der digitalen Konsumwelt gehören persönliche As-

sistenten wie Apple’s Siri, Amazon’s Alexa oder Facebook’s M. Diese sind dabei, 

sich zu potenten Alltagshelfern zu entwickeln, in ökonomischen wie in nicht-

ökonomischen Fragen. Dabei entfalten sie ein erhebliches Wohlfahrtspotenzial, ins-

besondere über das Senken von Transaktionskosten. In Bezug auf Konsumentschei-

dungen haben wir es bei den digitalen persönlichen Assistenten mit einer datenba-

sierten Dienstleistung zu tun, welche auf der Basis umfassender und detaillierter 

persönlicher Daten Wissen über die Präferenzen des assistierten Individuums erlernt 

und somit mindestens Routinekonsumentscheidungen aber eventuell auch weiter-

gehende Transaktionsentscheidungen für das Individuum übernehmen kann: Wenn 

Bier oder Waschmittel alle sind, wissen Alexa und co, welche Sorten der Nutzer prä-

feriert und organisiert die Nachbeschaffung. Auch bei komplexeren Entscheidungen 

mischen Siri und ihre Geschwister – zumindest in ihren fortgeschrittenen Varianten 

– mit, indem sie Informationen nicht nur beschaffen, sondern auch selektieren und 

aufbereiten. Gerade damit das Wohlfahrtspotenzial solcher digitaler persönlicher 

Assistenten entfaltet und genutzt werden kann, sind aber auch antikompetitive und 

in nicht-ökonomischer Hinsicht gefährliche Aspekte frühzeitig zu identifizieren 

(Ezrachi & Stucke 2017b), wobei ich mich hier auf wettbewerbsbeschränkende Ele-

mente beschränke. Diese drohen vor allem dann, wenn die persönliche digitale As-

sistentin nur vorgeblich die Präferenzen des Nutzers zu erfüllen sucht, tatsächlich 

aber auch oder überwiegend Geschäftsinteressen bestimmter Anbieter – seien es 

Hersteller oder Händler – verfolgt (Ezrachi & Stucke 2017b; Gal 2017). Eine Ver-

flechtung des Anbieters der persönliche-digitale-Assistenzdienstleistung mit Anbie-

ter von Gütern, auf dessen Auswahl und Konsum die Assistentin Einfluss hat, be-

sitzt offensichtlich erhebliches Potenzial den Wettbewerb zu beschränken oder ihn 
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ganz auszuschalten. Anders als in der traditionellen Wettbewerbspolitik kommt hier 

konglomeraten Verflechtungen eine erheblich höhere wettbewerbspolitische Be-

deutung zu, welche durch die aktuellen Wettbewerbsregeln möglicherweise unter-

schätzt wird. Ähnlich wie bei anderen Bereichen der digitalen Ökonomie werden 

Virulenz und Wahrscheinlichkeit antiwettbewerblicher Missbräuche durch digitale 

Assistenten – neben der Frage unternehmerischer Verflechtungen – aber vor allem 

auch davon abhängen, ob die Nutzer empirisch adäquat mit umfassend informiert 

und objektiv-rationalem Verhalten beschrieben sind (c.p. geringeres Risiko) oder ob 

die Attribute naiv, verzerrt informiert und bestenfalls begrenzt-rational eine rele-

vante Teilmenge der Nutzer adäquater erfassen (c.p. höheres Risiko). 

 

Schließlich bringt auch die sogenannte Industrie 4.0 Herausforderungen für den 

Schutz des Wettbewerbs mit sich (Hüther 2016). Dabei geht es um intelligente und 

digital vernetzte Systeme, über die eine weitgehend selbstorganisierte Produktion 

möglich werden soll. Kernaspekte sind dabei unter anderem Technologien für die 

Maschine-Maschine-Kommunikation (bzw. die Kommunikation zwischen Syste-

men), das „Internet of Things“ sowie die digitale Vernetzung unterschiedlichster 

Bereiche entlang von und diagonal zu Wertschöpfungsketten. Auch hier spielen 

natürlich datenbasierte Aspekte (siehe auch Abschnitt 2) eine erhebliche Rolle. Mit 

Blick auf die Wertschöpfungsprozesse entsteht ein erhöhter und von seiner Natur 

her andersartiger Kooperationsbedarf zwischen verschiedenen Unternehmen, wel-

che teilweise direkte oder indirekte Wettbewerber sind, teilweise aber auch nicht. 

Hierzu gehört auch die Problematik der Schaffung und Entwicklung von Standards. 

Diese Kooperationen in Netzwerken dürften erhebliche positive Wohlfahrtspotenzi-

ale aufweisen. Gleichzeitig schafft jedoch jede wünschenswerte Kooperation Struk-

turen, welche auch für nicht-wünschenswerte, wettbewerbs- und wohlfahrtswidri-

ge Kooperationen verwendet bzw. missbraucht werden können. Hier zeigt leider 

die Erfahrung, dass diese kollusiven Spielräume früher oder später auch zu Kartell-

zwecken zu Lasten von Konsumenten und Gesellschaft ausgenutzt werden. Wün-

schenswerte Kooperationsstrukturen so zu gestalten, dass daraus keine kollusiven 

Strukturen und Arrangements werden, scheint bereits heute ein unterentwickelter 

Aspekt der Wettbewerbspolitik zu sein, dessen Lösung in der Zukunft dringlicher 
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werden würde. Zudem weisen auch die Charakteristika der sogenannten Industrie 

4.0 daraufhin, dass eine Neubewertung konglomerater Beziehungen notwendig 

werden wird. 

 

Insgesamt stellt die 9. GWB-Novelle einen begrüßenswerten Schritt im andauern-

den Prozess dar, die Wettbewerbsregeln fit für das digitale Zeitalter zu machen 

bzw. zu halten. Dass sich dabei noch nicht alle Herausforderungen niederschlagen, 

liegt in der Natur der weiterhin dynamischen Entwicklung der Digitalisierung, so 

dass auch für die Zukunft Aufmerksamkeit und Anpassungsflexibilität gefordert 

sind. Wie bisher auch schon wird dabei vieles über die Interpretation und Anwen-

dung der Wettbewerbsregeln lösbar sein. Nichtsdestoweniger ist es nicht unwahr-

scheinlich, dass auch eine 10. GWB-Novelle in ein paar Jahren wieder unter der 

Überschrift der Anpassung an die Herausforderung der Digitalisierung stehen wird. 

Der vorliegende Beitrag hat sich dabei seines Themas entsprechend auf die mögli-

chen wettbewerbsbeschränkenden Aspekte und Entwicklungen konzentriert. Dar-

über sollte allerdings nicht aus den Augen verloren werden, dass es sich insgesamt 

um eine Entwicklung handelt, welche überwiegend positive, wettbewerbs- und 

wohlfahrtssteigernde Elemente enthält. Gerade deswegen ist allerdings frühzeitige 

wettbewerbspolitische Aufmerksamkeit und ggf. Intervention empfehlenswert, 

denn wenn die weitestgehend marktkonformen Eingriffe der Wettbewerbspolitik 

gesellschaftlich-politisch für nicht ausreichend oder zahnlos gegenüber wahrge-

nommenen Fehlentwicklungen eingeschätzt werden, drohen weitergehende, meist 

marktinkonforme Regulierungen. Aus meiner Sicht stellen insbesondere datenba-

sierte individualisierte Preise (insbesondere kombiniert mit Marktmacht oder kollu-

siven Gleichgewichten) einen Bereich dar, der gesellschaftlich unter Umständen erst 

spät bemerkt wird, aber das Potenzial hat, das Vertrauen in die marktwirtschaftli-

che Ordnung erheblich und nachhaltig zu erschüttern. 
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English Summary: Die Digitalisierung der Wirtschaftsbeziehungen stellt die Wett-

bewerbspolitik vor erhebliche Herausforderungen. Um diesen zu begegnen, soll das 

Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen (GWB) mit Hilfe der 9. Novelle fit ge-

macht werden für das digitale Zeitalter. Der vorliegende Beitrag gibt eine Übersicht 

über die wesentlichen Änderungen der deutschen Wettbewerbsregeln und disku-

tiert ausgewählte, die digitale Ökonomie betreffende Änderungen vor dem Hinter-

grund des aktuellen Standes der Wirtschaftstheorie. Dabei wird deutlich, dass die 9. 

Novelle in einigen Bereichen eine Verbesserung der Wettbewerbspolitik in digitali-

sierten Märkten ermöglicht, in anderen Bereichen jedoch zu kurz greift. Schließlich 

werden drei Bereiche des andauernden Digitalisierungsprozesses skizziert, von de-

nen zu erwarten ist, dass sie die Wettbewerbspolitik in den nächsten Jahren vor 

neue Herausforderungen stellen werden.  
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